
Statuten des Elternvereins
Höhere Technische Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt BULME Graz-Gösting

$ I Name. Sitz und Tätigkeitsbereich

a) Der Vcrein tührt derr Namen:

..Elternverein der Höheren technischen Bundes-. Lehr und Versuchsanstalt (Bulme) Graz-Gösting".

b) Er hat seinen Sitz in Graz und erstreckt seinen'l'ätigkeitsbereich aufdie Steiermark, insbesondere die
weiteren Standorte Deutschlandsberg. Voitsberg und Bad Radkersburg.

\: \tellunp unrl / ie lset zu ng:

Der Verein als Repräsentant der Eltem ist allen Erziehungsbereclrtigten der Schüler zugänglich.
überpaneilich, konfbssionell nicht gebunden, gemeinnützig und trägt den Zielvorstellungen des

Schulunrerrichtsgesetzes BGBL. Nr. 139/197'1 über die Mitwirkung der Elternvertreter an der
Untenichts- und Erziehungsarbeit der Schule Rechnung.

$3 Zu'eck und Aufgaben:

l. Dem Verein obliegen:
a) die Vefiretung der Elternschaft zur Ge\\'ährleistung einer den modernen Erfordernissen

Rechnung tragenden schulischen Erziehung, Ausbildung und Berufsvorbereitung unserer

J ugend.
b) die Förderung zeitgemäßer Refbrmen des Schulrvesens. zrveckentsprechender

Schu lbauten und Schulausstattungen. sorvie

c) die Sozialfürsorge für rrinder bemittelte Schülcr.

2. Zur F,rreichung des Vereinszu'eckes ist erforderlich:
a) enge Zusarrmenarbeit lrit der Schulleitung und dem Lehrkörper durch:

aa) gerneinsame Beratungen, Erstattung von Vorschlägen, Wünschen und

Besch"verden (.s63 Abs. 2 SchUG)
ab) Abgabe von Stellungnahmen zu Anträgen der Sclrulkonferenz auf Festlegung eines

U nterrichtsm ittels ($63 Abs. 3 SchtJ(i) und

ac) Mitrvirkung am Schulgerneinschaftsausschuss (\64 Abs. I SchUG)
b) Kontaktnahme mit allen mit dcr Schule befässten Orcanisarionen. ArDteflr und

Behörden. durch
ba) Vorsprachen. i)berreichung von Denkschriften und

bb) Bildung von Arbeitsgerneinschaften
c) Offentlichkeitsarbeit durch:

Publikationen. kulturelle Veranstaltungen. Versamrnlungen. Vorträge und f)iskussionen
d) Gründung und Betreuung von Schülervereinigungen.

{4 Mitgliedschaft:

L Aufnahme der Milglieder:
Die Erziehungsberechtigten rverden durch Bezahlung des M itgliedsbeitrages Mitglied des

Elternvereines.
Unter den Erziehungsberechtigten sind die Personen zu verstehen. denen im Einzelfäll nach

bürgerlichem Recht das Erziehungsrecht zusteht (Q60 Abs. I SchUG).
2. Der Verein umfasst ordentliche und außerordentlic he Mitglieder:

a) Ordentlich Mitglieder:
die Iirziehungsberechtigten der Schüler

b) Außerordentliche Mitglieder:
ba) die Eh ren rn itglieder

Die Ehrenrr itgliedschaft kann besonders um den Verein oder das Schulwesen
verdienten Personen zuerkannt werden



bb) die untersttitzenden Mitgliedcr
IJr]terstützende Mitglieder bz*. Förderer sind physische oderjuristische Personen.

die den Verein in ideeller und materieller Hinsicht unterstützen.

3. Rechte und Pflichten der Mitglieder:
a) Ordentliche Mitglieder haben das aktive und passive Wahlrecht und sind bef'ugI. an allen

M itgliederversamrr lungen des Vereines mit beratender Stimme teilzunehmen.
b) Außerordentliche Mitglieder haben das Recht. an allen Mitgliedcruersammlungen des

Vereins mit beratcnder Stimrnc tcilzunehmcr
c) Alle Mitgliedcr sind verpflichtet die Beschlüsse der Organe des Vereines zu befolgen,

den Vcreinszrveck zu fürdern. jedes vereinsschädigende Verhaltcn zu unterlassen und

die Beiträge termingerecht zu entrichten.

4. Ende der Mitgliedschaft durch:
a) Austritt auf fieiu illiger Basis

b) Ausscheiden des Schtilers aus der Schule
M itglieder des Vorstandes behalten ihre Funktion bis zum Ablauf der Funktionsperiode.
Mitglieder des Vorstandes körrnen in dem aufdas Ausscheiden ihres Kindes folgenden
Schuljahr noch ein rveiteres Mal fiir eine Vorstandsfunktion kandidieren.

c) Autlösung des Vereins
d) Ausschluss *egen vere insschäd igen den Verhaltens
e) Tod bzrv. Untergang der Rec htspersön lichke it beijuristischen Pcrsonen.

$5 Aufbringung der Vereinsmittel:
Die für den Vereinszrleck notwendigen Mittel rverden aufgebracht durch:

I. DieMitgliedsbeiträge:
a) Der Mitgliedsbeitrag ist der Beitrag. den die Erzichungsbercchtigten als ordcntliche

Mitglieder zu leisten haben.

b) Die Höhc des Beitrages u'irdjährlich in der Jahrcshauptversamm lung fbstgesetzl
c) Wcnn beide Elternteile dem Verein angehören. so erfolgt die Einhebung des Beitrages

nur einfäch.

2. Filrderungsbeiträge der untersttitzenden Mitglieder.

3. Erträgnisse von Veranstaltungen und Sammlungen.

4. Zurvendu n gen .ieder Art.

$6 Organe dcs Elternvereines:

l. Der Verein umfasst fblgende Organe:
a) DenVereinsvorstand.
b) die Elternkonferenz (erweiterter Vorstand)-
c) die flauptversamm lung.

2. Die Einberufirng der Organe erfolgt schriftlich durch den Vorstandsvorsitzenden unter Angabe

von Zeit. Ort und Tagesordnung.

3. Einladungen sind. so f'erne die Statuten nichts anderes bestirnmen. spätestens l4 Tage vor
Durclrfiilrrung einer Sitzung oder Vcrsammlung an die Mitglieder zuzustellen.

,1. Die Einberufirng dcs Vorstandes erfblgt mindestens l ierteljährlich. Kiassenversamm lungen und

Eltemkonf'erenzen erfolgen im Bedarfsfall Inindestens l-mal halbjährlich und rvenn l/3 der

Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung es verlangt. binnen l'l Tagen.

5. Stimm- und antragsberechtigt sind nur orderrtliche Mitglieder.



6. Die Beschlüsse werden mit einfachcr Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bel
Stimmengleichheit gilt der Antag als abgelehnt.

$7 DerVereinsvorstand:

l. Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt I Jahr.

2. Dem Vorstand gehüren als \4itglieder an:

a) derVorstandvorsitzende
Der Vorstandsvorsitzende vertritt den Verein nach außen und fiihrt die Geschäfte. Er ist kraft
seines Amtes Elternvertreter irr Schulgemeinschaftsausschuss und Delegierter zum
Landesverband (u'enn der Verein Mitglied des Landesverbandes ist). beruft die Sitzungen,
Konferenzen und Versamnrlungen ein, fiihrt den Vorsitz und unterzeichnel alle vom Verein
ausgehendcn Schriflstücke.

b) erster Vorstandsvorsitzender Stellvertreter
c) z$'eiter Vorstandsvorsitzender StellVertreter

hr Verhinderungsfalle des Vorstandsvorsitzenden rverden die Stellvenreter in der
Reihenfolge vom Vorstandsrorsitzenden beauftragt, die Geschäfte zu fiihren.

d) Schriftliihrer odcr dessen Stellveftreter
Der Schriftführer fthn die S itzungsprotokolle und zeichnet rnit dem Vorstandsvorsitzenden
gerreinsam alle vom Verein ausgehenden Schriftstücke ab.

e) Kassier oder dcssen Stellvertreter
Der Kassier verrvaltet das Verrnögelt. unterzeichnct gemeinsam mit dern

Vorstandsvorsitzenden alle Geldangelegenheiten betreff'ende Schriftstücke. fiilirt das

Kassenbuch. crstellt den Rechn ungsabsc h luss und den Voranschlag.

fl Beiräte
Beiräte werden in der Hauptversamm lung des Elternlereins gewählt und arbeiten beratend

itn Vor>land mit.

3. Zurn Wirkungsbereich des Vorstandes gelrören:

a) die Geschältsfiihrung und Entscheidung über sämtliche Vereinsangelegcnhcitcn.
b) die Iiinberufung der Hauptversamm lung. Festsetzung der lagcsordnung und Vorbereitung

des 'l ätigkeitsberichtes und Rechnungsabschlusses- sou ie

c) an der Kooptierung in beratender Funktion teilzunehmen.

,1. Der Schulleiter und die von der Lehrkonferenz ge*ählten Veftreter des Lchrkörpers. sorvie die
geivählten Schülervertreter können jeweils über Einladung an den Sitzungen des Vorstandes in

beratender Funktion teilnehmen.

5. Der Vorstandsvorsitzende (Vorstandsvorsitzende- Stellvertreter) beruft die Sitzungen des

Vorstandes schriftlich ein und leitet sie.

6. Der Vorstand ist auch einzuberuf'en. rvenn mindestens zwei Mitglieder seine Einberufung
verlangen.

7. Der Vorstand fasst seine Beschltisse rnit einfacher Stimmenrnehrheit. Bei Stirnniengleichheit gilt
der Antrag als abgelehnt.

8. Der Vorstand ist bei Anrvesenheit der Hälfte der Mitglieder beschlussfähig.

Q8 Die Klassenversammlung der Illtern:

l. Die Klassenversamrnlung der Eltern umfasst alle Erziehungsberechtigten der Schüler erner

bestimmten Klasse.

2. Zu tseginn eines jeden Schuljahres hat der Vorstandsvorsitzende die Durchtührung von

Klassenversamm lungen zu veranlasscn, dieje einen Klassensprecher der Eltern und einen

stellvenreter zu rvählen haberr.



3. Der Klassensprecher ist Mitglied der Elternkonferenz (erweiterter Vorstand), er beruft die
Klassenversamnr lungen ein urrd führt den Vorsitz.

4. Der Wirkungsbereich der Beratungen und Beschlussfassungen erstreckt sich aufalle
pädagogischen, organisatorischen und sozialen Fragen der Klassengemeinschaft in enger
Zusammenarbeit mit denr Klassenvorstand und dem Lehrköroer der Klasse.

$9 DieElternkonferenz:
l. Der Elternkonferenz gehören als Mitglieder an:

a) dic Mitglieder des Vorstandcs
b) die Klassensorecher der tern

2. Zum Wirkungsbereich der Eltenrkonferenz gehören:

a) die liinberuf'ung einer außerordentlichen IJauptversammlung
b) das Vorschlagsrecht liir die Ernennung eines Ehrenmitgliedes
c) der AusschlLrss von Mitgliedern
d) die Erstellung einer (ieschäftsordnung

e) die Entsendung der Vertreter der Erziehungsberechtigten in den
Schulgemeinschaftsausschuss ($6.1 Abs. 5 SchUG).
Die Mitglieder des Lehrkörpers können, sofem sie ordentliche Mitglieder des Vereins sind.
nicht als Vertreter der Erziehungsberechtigten in den Geme inschaftsaussc h uss entsandt
u,erden, desgleichen die Funktionäre des Vereins. die keine Kinder rnehr in der Schule
haben.

1) die Wahl der Delegierten zum Landcs,'crband
Für 100 bzrv.I 00 angetängene Mitglieder steht dern Verein ein Delegierter zu.

$ l0 Die Jahreshauptversamm lung:

J. Die Hauptversamm lung ist die Vollversammlung aller Mitglieder des Vereins.

2. Die Einberuf'ung erfblgt einmaljährlich nach Schulbeginn.

3. Die Einladungen sind spätestens zwci Wochen vor Durchfiil'rrung der Versammlung, urter
Bekanntgabe der Tagesordnung, an die Mitglieder zuzustellen.

4. Anträge der stimmbercchtigten Mitglieder können cine halbe Stunde vor Versarnmlungsbeginn
eingesammelt rverden.
Anträge rvährend der Versanmlung bedürfen zu ihrer Behandlung der Unterstützung der Hälfte
der anrvesenden Mitgliedcr.

5. Die Anderung der Statuten. sorvie die Auflösung des Elternvereines bedürfen der 2/3 Mehrheit
der anrvesenden Mitglieder. Die Ernennung der F,hrenm itglieder bestimmt dcr crueitcrte
Vorstand (Vorstandsmitglieder + Klassenvertreter).

6. Alle Beschlüsse werdcn mit einfächer Mehrheit gefasst (ausgenornmen Beschl[isse von Pkt. 5).
Beschlussfühig ist die Hauptversamm lung ohne Rücksicht aufdie Zahl der Anrvesenden zur
vorgegebenen, in der Einladung ersichtlichen. Zeit.

7. Zum Wirkungsbereich der Llauptversamnr lung gehören:

a) Erstattung des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes
b) Bericht über den Rechn ungsabsch luss des Kassiers
c) Bericht der Rechnungsprüfer
d) Besch lussfassung über:

da)'l'ätigkeits- und Kassabericht
db) Entlastung des Vorstandes

e) Wahl:
ea) des Vorstandes
cb) der zrvei Rechnungsprüfer



t) Festsetzung des M itgliedsbe itrages
g) Beratung und Beschlussfassung über ordnungsgemälJ eingebrachte Anträge
h) Satzungsänderr.rngcn
i) Auflösung des Elternvereines

$l I Außerordentliche Hauptversarnm lung

Die außerordent liche Hauptversamtnlung firrdet auf
a) Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Hauptversamnr lung,
b) schriftlichen Antrag von mindestens einern Zehntel der Mitgliedcr.
c) Verlangen der Rechnungsprüfer ($ 2l Abs. 5 erster Satz VereinsG).
d) Beschluss der/eines Rechnungsprüfer/s ($21 Abs. 5 zweiter Satz VereinsG. $ I I Abs. 2

dritter Satz der Statuten).
e) Beschluss eines gerichtlich bestelltcn Kurators

binnen 4 Wochen statt.

S l2 Rechnungsprüfer':
l. Den Rechnungsprülern obliegen die laufende Geschäftskontrolle urrd die Überprüfung des

Rechnungsabschlusses. Sie haben über das Ergebnis der Überprütung dcr Ha upt\ er5ammlung
Bericlrt zu erstatten und gegebencnfalls die Entlastung bzu'. Nichtentlastung des Vorstandes zu
beantragen.

2. Mitglieder des Vorstandes könncn nicht zu Rechnungsprüfent getvählt u'erden.

3. Die Rechnungsprüf'er können als Zuhörer zu Vorstandssitzungen eingeladen werden.

$ l3 Wahlen:

Die Funktionsperiode des Vorstandes. der Rechnungsprüfer und Klassensprecher der L,ltem dauert l
Jahr.

Die Wiedenvahl ausgeschiedener Funktionäre ist rnöglich.

Wahherschläge sind eine halbe Stunden ror Durchführung der Wahl bekannt zu geben.

Die Wahlen könncn geheirn. rnit Stimmzettel oder durch llandzeichen erfblgen. Bei
Stinrmengleichheit erfblgt ein rveiterer Wahlgang bzrv. eine Stichu'ahl.

Cervählt ist. tver die einfache Mehrlieit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Andere Narren
als im Wahlvorschlag und irn Nachhinein eingebrachte Namen sind als ungültig zu erklären.

$14 Satzungsänderungen

Der Antrag auf Anderungen der Satzung ist in die Tagesordnung auf2unehmen und mindestens I

Woche vor Durchfiihrung der Hauptversammlung schrifllich dem Vorstandsvorsitzenden des

Elternvereines bekannt zu geben. Die Beschlussfassung arrl Anderung der Salzungen erfolgt mit 2/3

Mehrheit der anwescnden. stimmberechtigten Mitglieder.

Sl5 Arflöslrng des tlternrcreinc.:

Die Besch lussfassung über die Auflösung dcs Elternvcreines obliegt der Hauptversarrmlung und

erfolgt mit 2/3 Mehrheit bei Anrvcsenheit von mindestens 5 stimmberechtigten Mitgliedem.

Die Hauptversamrn lung, die die Auflösung des Vereines verfiigt, hat auch zu beschließen, rvelchem
gemeinnützigen Zrveck das Vereinsvermögen zuzuführen ist.


